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R E C H T

Compliance für KMU
REGELKONFORMITÄT  Mängel in der Orga-

nisation eines KMU können neben zivilrecht-

lichen Haftungsfolgen auch zu strafrechtlicher 

Verantwortlichkeit führen. Wie kann solchen 

Risiken wirksam begegnet werden?

TEXT MICHAEL BOPP UND  
NICOLAS FACINCANI

Der Begriff Compliance stammt aus 
dem Englischen und bedeutet über-
setzt so viel wie «Handeln in Überein-
stimmung mit bestehenden Regeln». In 
einer allgemeinen Definition bedeutet 
Compliance die Einhaltung von gesetz-
lichen Bestimmungen, regulatorischen 
Standards sowie selbstverpflichtender 
Normen (z.B. Code of Conduct, internen 
Weisungen, etc.). Compliance wird aber 
auch als Haftungsvermeidung durch 
das Befolgen der für das Unternehmen 
massgeblichen Rechtsregeln aller Art 
definiert oder als Organisationsmo-
dell mit Prozessen und Systemen für 
die Sicherstellung der Einhaltung von 
gesetzlichen Bestimmungen und inter-
nen Standards verstanden.

Zu beachtende Grundsätze
Es besteht zwar kein einheitliches Kon-
zept für ein effektives Compliance-Ma-
nagement, doch können folgende Ele-
mente als zentral betrachtet werden:
–  Compliance ist Führungsaufgabe 

Die Unternehmensführung hat sich 
zur Integrität als Kern der Unterneh-
menskultur zu bekennen und dies 
auch so zu kommunizieren.

–  Risikoanalyse und Verhältnis
mässigkeit 
Die Bemühungen müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zu den 
Risiken des Unternehmens stehen. Es 

müssen in einer Risikoanalyse dieje-
nigen Bereiche identifiziert werden, 
in denen das Unternehmen wesent-
lichen Gefahren rechtsuntreuen 
Verhaltens ausgesetzt ist. Wer z.B. in 
erheblichem Umfang Geschäfte mit 
regierungsnahen Stellen in korrupti-
onsgefährdeten Ländern betreibt, 
wird um eine Anti-Korruptions-Com-
pliance nicht herum kommen.

–  ComplianceOrganisation 
Es müssen diejenigen organisatori-
schen Massnahmen ergriffen werden, 
die in den identifizierten Risikoberei-
chen des KMU Rechtsverstösse zu 
vermeiden helfen. Es dürfen nicht 
nur die jeweiligen Ressortzuständi-
gen zu korrektem Verhalten ange-
halten werden, vielmehr ist eine 
spezifische Organisation mit ausrei-
chenden sachlichen und personellen 
Ressourcen erforderlich. Die genaue 
Ausgestaltung der Organisation hängt 
von verschiedenen Faktoren ab. Wäh-
rend kleinere Unternehmen einfa-
chere Massnahmen zur Einhaltung 
von Gesetzen treffen können, müssen 
grössere Unternehmen eine umfas-
sendere Compliance-Organisation 
unterhalten.

–  ComplianceVorgaben
Gewünschte bzw. ausdrücklich unter-
sagte Verhaltensweisen sowie kon-
krete Handlungsanweisungen müs-
sen definiert und für die Mitarbeiter 
schriftlich festgehalten werden. Dies 
kann unter anderem in Weisungen 

und internen Richtlinien für die Mit-
arbeiter erfolgen.

–  Schulung 
Die aus der Risikoanalyse abgeleite-
ten, untersagten bzw. gewünschten 
Verhaltensweisen müssen den betrof-
fenen Mitarbeitern des Unternehmens 
systematisch und regelmässig vermit-
telt werden.

–  Überwachung und Kontrolle 
Sämtliche Compliance-Massnahmen 
führen nicht zum gewünschten Ergeb-
nis, solange deren Durchsetzung nicht 
überwacht wird. Zudem ist sicherzu-
stellen, dass die unternehmenseige-
nen Compliance-Massnahmen selbst 
periodisch auf ihre Wirksamkeit hin 
überprüft werden.

Wirkung von Compliance
Die präventive Wirkung im Hinblick 
auf die Vermeidung von zivilrechtli-
chen und strafrechtlichen Risiken ist 
bestmöglich gegeben, wenn die vorste-
hend genannten Punkte umgesetzt sind. 
Compliance ist keine Wahlmöglichkeit, 
sondern muss gezielt umgesetzt wer-
den. Wichtig ist, dass Compliance nicht 
nur als notwendiges Übel wahrgenom-
men, sondern auch als Chance verstan-
den wird. Compliance hilft in erster 
Linie Schäden zu verhindern, können 
doch damit durch Rechtsverstösse ver-
ursachte Kosten vermieden und das 
Ansehen eines Unternehmens hoch 
gehalten werden. Compliance hilft aber 
auch dabei, Abläufe im Unternehmen 
zu verbessern sowie die Beständigkeit 
des Geschäftsmodells zu gewährleisten 
und kann damit auch zu Wettbewerbs-
vorteilen führen. 
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